
Die grau hinterlegten Felder sind 
Tätigkeiten die nicht von der 
Stadt Mainz durchgeführt 
werden.

Die lila  hinterlegten Felder sind  
Hinweise auf andere Abläufe die 
bei den Prozess ggf. eine Rolle 
spielen

Die grün hinterlegten Felder sind 
Tätigkeiten die durch die Stadt 
Mainz durchgeführt werden und 
für die eine mBz zu schätzen ist.

Prozessabläufe Krankenhilfe für Flüchtlinge < 15 Monate Aufenthalt
P1 a + b - Ambulante Krankenhilfe LB nach § 3 AsylbLG PKS 170+171 Seite 1 - abgeschlossen

Abkürzungen
eGk = elektronische 
Gesundheitskarte
GA = Gesundheitsamt
GU = Gemeinschafts-
unterkunft
IKK = Innungskranken-
kasse Südwest
KH = Krankenhaus
KS = Krankenschein
LB = Flüchtling = 
Leistungsberechtigter 
inkl. Familienangehörige
RV = Rahmenverein-
barung KK – Land
WS = Widerspruch
ZE = Zahlungsempfänger
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Ambulante Krankenhilfe LB nach § 3 AsylbLG PKS 170+171 Seite 1 - abgeschlossen
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Datum der letzten Bearbeitung: 26.04.2017

Die orange  hinterlegten Felder 
sind  Abläufe die bei beiden 
Varianten identisch sind.

Bemerkungen

Grundsätzlich können 
in den Abläufen nur 
die „Normal“fälle 
abgebildet werden 
,keine „Spezialfälle“. 

Die mBz in den xlsx-
Tabellen sind 
maßgeblich

4
Zugewiesener Flüchtling (Familien HH-Vorstand), Betreuer aus GU

Erscheinen bei 50.01. am Zuweisungstag (Dienstag/Donnerstag). 
Erhält Vorschuss über Geldautomat 

7
50.03. EDV

Quartalsweise Erstellung einer Liste Asyl-LB  mit Anspruch aktuellem 
auf KS (ca. 1.000 KS-Bezieher lt. SG 50.01.). Hinterlegung Laufwerk 

Q. Info SB 50.03.

8
50.03./50.01 

Anstoss Serienbrief, Ausdruck Krankenschein* Arzt und Zahnarzt  für 
alle in open erfassten LB. Vermerk auf KS: Nur Akut- und 

Notfallbehandlung. Weitergabe an SB 50.01.

12
GU/Betreuungsorganisation

Abholung der KS bei Stadt Mainz
Verteilung KS in GU

LB wohnt
in GU

Ja

11
SB 50.01

Aufteilung auf GU/ Anruf bei Betreuungsorganisation

9
SB 50.01

Erstellung KS  nach 
Aufforderung bzw. 

Aushändigung. 

Nein

Ergänzender Hinweis –
von KH unabhängig:
Sobald die 
Ausweispapiere für 
den Flüchtling 
vorliegen, sendet der 
GU-Betreuer eine Mail 
an die SB. Dann wird 
der 
Bewilligungsbescheid 
erstellt. 

Lichtbild stimmt 
überein

10
IKK

Ausstellung eGk – Dauer 14 Tage!!! § 6 Abs. 1 RV
Zusendung inkl. Befreiungsausweis an LB

Eingaben für 
IKK leserlich + 

plausibel

9
SB 50.01.

Nachbearbeitung und 
Zusendung an KK

Nein

Weiter mit Prozess P 1b Seite 2

Weiter mit Prozess P 1a Seite 2

Krankenschein: P1a Neue eGK: P1b

1
Flüchtling/Asylbegehrender

Befindet sich in Erstaufnahmeeinrichtung 
-> Zuständigkeit: Land

2
ADD

Information an Stadt Mainz über Zuweisung  (2 Wochen Vorlauf) 
mit Name und Datum der Zuweisung -> ab dem Tag Zuweisung 

Zuständigkeit = Stadt

3
SB 50.01.

Vorbereitung Erstantrag und Erst-Krankenschein* (Laufzeit: Tag 
Zuweisung bis Ende Quartal)

Erfassung der Daten in open (Leistungen L310301001/ L310301004) 
Befristung der Leistung erfolgt analog Ausweis Bürgeramt (6 

Monate). Folge: Es wird kein KS nach Befristung gedruckt.
Akte anlegen

5
SB 50.01.

Annahme Papier Bundesamt 
(Identitätsnachweis), Beratungsgespräch, 
Unterschrift LB auf Antrag, Vorbereitung 

Vorschuss an LB, Aushändigung KS, Sortierung 
zu Hauptantrag

1
Flüchtling/Asylbegehrender

Befindet sich in Erstaufnahmeeinrichtung 
-> Zuständigkeit: Land

2
ADD

Information an Stadt Mainz über Zuweisung (2 Wochen Vorlauf) mit Name und 
Datum der Zuweisung. -> ab dem Tag Zuweisung Zuständigkeit = Stadt

3
SB 50.01.

Vorbereitung Erstantrag und Anmeldung (mit Befristung)
IKK Anlage 2,  Lichtbild aus AZR kopieren, in Anmeldung einfügen, abspeichern

Ggf. Unterlagen an IKK senden per Mail. Erfassung der Daten in open, inkl. 
Merkmal für eGK! Akte anlegen

4
Zugewiesener Flüchtling, alle Familienmitglieder (LB), Betreuer aus GU

Erscheinen bei 50.01. am Zuweisungstag (Dienstag/Donnerstag). Erhält Vorschuss 
über Geldautomat

5
SB 50.01.

Annahme Papier Bundesamt (Identitätsnachweis)  
Beratungsgespräch, Unterschrift LB auf Antrag

Vorbereitung Vorschuss an LB. Abgleich Fotos mit Person. 
Weiterleitung an IKK-MitarbeiterIn im Haus (auf 

rechtskonforme Ausführung des Betreuungsauftrag 
achten)

8
IKK für SB 50.01.

Klärung

Nein

6
Betreuer GU

Betreuer bringt 
LB in 

Unterkunft

6
Betreuer GU

Betreuer bringt 
LB in 

Unterkunft

11
SB 50.01. § 6 Abs. 1 letzter Satz, § 7 letzter Satz RV - Übernahme durch  IKK 

Information LB über Nutzung und Anwendung der eGk und des 
Betreuungsausweises.  

10
Poststelle

Zusendung 
an LB 

Lichtbild liegt vor

Ja

7
IKK-MA erstellt Lichtbild

Nein

Ja

Ja



Die grau hinterlegten Felder sind 
Tätigkeiten die nicht von der 
Stadt Mainz durchgeführt 
werden.

Die lila  hinterlegten Felder sind  
Hinweise auf andere Abläufe die 
bei den Prozess ggf. eine Rolle 
spielen

Die grün hinterlegten Felder sind 
Tätigkeiten die durch die Stadt 
Mainz durchgeführt werden und 
für die eine mBz zu schätzen ist.

Prozessabläufe Krankenhilfe für Flüchtlinge < 15 Monate Aufenthalt
P1 a + b - Ambulante Krankenhilfe LB nach § 3 AsylbLG PKS 170+171 Seite 2 - abgeschlossen

Abkürzungen
eGk = elektronische 
Gesundheitskarte
GA = Gesundheitsamt
GU = Gemeinschafts-
unterkunft
IKK = Innungskranken-
kasse Südwest
KH = Krankenhaus
KS = Krankenschein
LB = Flüchtling = 
Leistungsberechtigter 
inkl. Familienangehörige
RV = Rahmenverein-
barung KK – Land
WS = Widerspruch
ZE = Zahlungsempfänger
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Die orange  hinterlegten Felder 
sind  Abläufe die bei beiden 
Varianten identisch sind.

Bemerkungen

Grundsätzlich können 
in den Abläufen nur 
die „Normal“fälle 
abgebildet werden 
,keine „Spezialfälle“. 

Die mBz in den xlsx-
Tabellen sind 
maßgeblich

Leistung gemäß RV 
Anlage 1 C *²

Ja

14
KK – RV § 4 Abs. 2

Weiterleitung eines 
schriftlichen Antrags an 

Stadt Mainz bzw. 
Antragseingang LB 50.01.

Arzt/Apotheke 
rechnet direkt mit 
Stadt Mainz ab?

Leistung gemäß RV 
Anlage 1 A und B

Nein

20
Arzt/Apotheke/Apo/

Krankenhaus 
Abrechnung über Kassen-

/zahnärztliche/Apo-
Vereinigung

Zusendung an IKK

Ja

Ende 

Nein

Weiter mit 
Prozess P 5b

Vorläufer Prozess P 1b Seite 1Vorläufer Prozess P 1a Seite 1

Weiter mit 
Prozess P 4

13
LB

Behandlung durch Zahn-/Arzt (freie Wahl)
Überweisung erforderlich wenn 2. Arzt aufgesucht werden soll!

Behandlungsumfang lt. AsylbLG 
NUR Akut- und Notfallbehandlung – dies ist auf KS vermerkt

Arzt/Apotheke
rechnet direkt mit 

Stadt Mainz ab

Ja

18
Arzt/Apotheke

Abrechnung über Kassen-
/zahnärztliche/Apo-

Vereinigung
Zusendung an 50.03.

Nein

Akut- und 
Notfallbehandlung 

nach §§ 4 + 6 
AsylblG

15
SB 50.01 

Einschaltung 
Gesundheitsamt (ärztl. 

Leistung) bzw. Gutachter 
KK (zahnärztl. Leist.)

Gesundheits-
amt/Gutachter: 
Bewilligung der 

Leistung

17
SB 50.01 

Sendung Kostenzusage 
an LB 

Nein

Nein

Ende

Weiter mit 
Prozess P 4

Ja

Nein

14
Arzt

Anfrage 50.01. wegen 
Kostenzusage/Vorlage 

Attest

16
SB 50.01 

Ablehnung an 
LB senden

Ende

Ja

*² siehe Anlage 1 C des RV:
regelmäßiges Verfahren bei
1. Medizinische Vorsorgemaß-
nahmen (§§ 23, 24 SGB V)
2. Neuversorgung mit Zahnersatz 
inklusive Gewährleistung,
Paradontosebehandlung und 
Kieferorthopädische Behandlung,
3. Haushaltshilfe nach den 
Regelungen des SGB V,
4. Künstliche Befruchtungen und 
Sterilisation,
5. strukturierte Behandlungs-
methoden bei chronischen 
Krankheiten (DMP) im Sinne des 

ﾧ 137 f. SGB V, sofern die 

Leistung nicht unter Buchstabe A 
fällt,
6. Verträge über die 
hausarztzentrierte Versorgung 
und weitere Selektivverträge,
Wahltarife nach § 53 SGB V, die 
von der Krankenkasse außerhalb 
der
gesetzlichen Pflichtleistungen 
angeboten werden, sofern die 
Leistung nicht unter Buchstabe A 
fällt,
7. Leistungen im Ausland.

15
SB 50.01 

Einschaltung 
Gesundheitsamt (ärztl. 

Leistung) bzw. Gutachter 
KK (zahnärztl. Leist.)

Gesundheits-
amt/Gutachter: 
Bewilligung der 

Leistung

17
SB 50.01 

Sendung Kostenzusage 
an LB 

16
SB 50.01 

Ablehnung an 
LB senden

nein 

Ja

Wider-
spruch?

Nein

Ja

18
Arzt/Apotheke 

Abrechnung über 
Kassen-/

zahnärztliche/
Apo-Vereinigung

Zusendung an 
50.03.

Wider-
spruch?

Nein

Ja 

Ja

Wider-
Spruch IKK

19
KK § 12 RV

WS wird von IKK 
bearbeitet. 

Verfahrenskosten 
(Anwalt, Gericht, evtl. 

Nachzahlung 
Behandlungskosten): 

Übernahme Stadt

Ja

Nein
16a

Prozess
Wider-
spruch

18
Prozess

Widerspruch

13
LB -> Arzt

Behandlung Zahn-/Arzt (freie Wahl)

LB benötigt 
Versorgung vor 

Erhalt eGK

12
IKK § 6 Abs. 1 RV – wird von IKK-MA übernommen

Erstellung/Aushändigung Abrechnungsschein.

Ja

Nein



Die grau hinterlegten Felder sind 
Tätigkeiten die nicht von der 
Stadt Mainz durchgeführt 
werden.

Die lila  hinterlegten Felder sind  
Hinweise auf andere Abläufe die 
bei den Prozess ggf. eine Rolle 
spielen

Die grün hinterlegten Felder sind 
Tätigkeiten die durch die Stadt 
Mainz durchgeführt werden und 
für die eine mBz zu schätzen ist.

Prozessabläufe Krankenhilfe für Flüchtlinge < 15 Monate Aufenthalt
P2 a - Stationäre Krankenhilfe inkl. Abrechnung PKS 170+171 - abgeschlossen

Abkürzungen
eGk = elektronische 
Gesundheitskarte
GA = Gesundheitsamt
GU = Gemeinschafts-
unterkunft
IKK = Innungskranken-
kasse Südwest
KH = Krankenhaus
KS = Krankenschein
LB = Flüchtling = 
Leistungsberechtigter 
inkl. Familienangehörige
RV = Rahmenverein-
barung KK – Land
WS = Widerspruch
ZE = Zahlungsempfänger
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Die orange  hinterlegten Felder 
sind  Abläufe die bei beiden 
Varianten identisch sind.

Bemerkungen

Grundsätzlich können 
in den Abläufen nur 
die „Normal“fälle 
abgebildet werden 
,keine „Spezialfälle“. 

Die mBz in den xlsx-
Tabellen sind 
maßgeblich

1
LB  

sucht Arzt auf

2
Arzt

Einweisung in KH (geplante OP)

8
KH

Aufnahme LB Aufnahmeanzeige mit 
Behandlungsdauer an 50.02.02. 

24
LB  

Geht direkt ins KH

32
50.02.02

Kostenübernahme/ 
Behandlungsdauer an KH 

+. Anforderung med. 
Entlassungsbericht

33
50.02.02

Auftrag GA: In 
Leistungskatalog 

enthalten?

Nach Rü mit Frau Ebner gibt es 
im teilstationären Bereich keine 
denkbaren Fälle der 
Krankenhilfe.
Auch die Tagesklinik mit 
Angliederung an psych. Klinik 
rechnet ambulant ab.

25
LB Einlieferung mit 

Notarztwagen ins KH

26
50.02.02

Anruf KH: Klärung Personenkreis und örtliche/inhaltliche 
Zuständigkeit (Notfall)

30
50.02.02

Prüfung Aufnahmediagnose  (Notfall) + Fremdverschulden 
(Unfall, Schwangerschaft wg. Mitversicherung Kindsvater)

10
50.02.02

Prüfung Aktiver oder Altfall

5
50.02.02

Ablehnungsschreiben an LB

v.9
Notfall bzw.
Leistungs-

katalog 

Ja 85%

31
50.02.02

Anforderung Bericht und 
ggf. Info Fremdver-

schulden von KH

v.11
Diagnose 
eindeutig

v.12
Prüfung GA
Zustimmung 

Nein 
50%

Unklar
15%

Ja  95 %

34
50.02.02

Ablehnung an KH 

Nein 5 %

v.5
Akte 

vorhanden

11
50.02.02

Akte anlegen bzw. 
anfordern

3
LB

Vorlage Einweisung  bei 50.02.02 

4
50.02.02

Prüfung Zuständigkeit und Diagnose

v.3
Entspricht 

Leistungskatalog 

Ja
50%

6
50.02.02

Prüfauftrag an GA ob in 
Leistungskatalog enthalten.

v.4
Prüfung GA
Zustimmung 

Negativ
10%

Unklar
80 %

7
50.02.02

Abstemplung der Einweisung an LB

ja 20 % 

Positiv 90%

v.2
Zuständigkeit

Nein
5%

Ja 95 %

27
KH

Aufnahme LB Aufnahmeanzeige an 50.02.02. 

12
KH

Zusendung 
Entlassungsanzeige, 
Rechnung und med. 

Entlassungsbericht an 
50.02.02.

15
50.02.02

Prüfung Rechnung und 
Entlassungsbericht

v.7
Abrechnung 

Langliegerzuschlag, 
Begleitperson etc.

20
50.02.02

Erfassung der Ausgaben in open beim jeweiligen Fall 
in L31030100x, FiPo: xxx, Rechnungsanweisung

v.6
Mahnung 

Rechnung vor Zusendung 
Entlassungsbericht

an 50.02.02

13
50.02.02

Mahnung zurück an KH 
mit Info das 

Entlassungsbericht fehlt.

Ja
25%

Nein 75%

Ja 50%

14
KH

Med. Entlassungsbericht 
an 50.02.02. 

16
50.02.02

Anfrage KH: Klärung

Ja 
10%

Nein 90 %

v.13
Begründung 

plausibel

35
50.02.02

Auftrag an GA:  Prüfung

v.14
Prüfung GA
Zustimmung 

Nein 10%Ja 90%

23
50.02.02

WV Akte 6 Monate -
Aktenabschluss

ENDE

Nein
50%

Ja 30%

28
50.02.02

Prüfung Aktiver oder Altfall

Ja 35%

v.8
Akte 

vorhanden

29
50.02.02

Akte anlegen 
bzw. anfordern

Nein 
65%

Nein
70%

v.1
Widerspruch

Nein 5a
Prozess 

WSJa 

9
50.02.02

Kostenzusage mit Behandlungsdauer an LB

21c
50.02.02

14-tägige Prüfung/
Bestätigung Zahllauf

22
50.02.02

Ergänzung Statistik 1 (z.d.A.) 
und 2 (Bestandsfälle)

17
Taxi, 

Krankenwagen 
Notarzt

Zusendung aller 
Rechnungen an  

50.02.02

19
50.02.02

Nicht stationär an 
50.03.02 geben

18
50.02.02

Prüfung aller 
Rechnungen ob 

stationär

v.10
Fremdver
schulden

Nein
99,8%

31a
Prozess 

Schaden-
Ersatz

Ja
0,1%neu 0,2%

ENDE
21a
EDV

14-tägiger Zahllauf

21b
EDV

Anlage von ZE



Die grau hinterlegten Felder sind 
Tätigkeiten die nicht von der 
Stadt Mainz durchgeführt 
werden.

Die lila  hinterlegten Felder sind  
Hinweise auf andere Abläufe die 
bei den Prozess ggf. eine Rolle 
spielen

Die grün hinterlegten Felder sind 
Tätigkeiten die durch die Stadt 
Mainz durchgeführt werden und 
für die eine mBz zu schätzen ist.

Prozessabläufe Krankenhilfe für Flüchtlinge < 15 Monate Aufenthalt
P4 - Abrechnungen Krankenhilfe Krankenschein L310301001 und L310301004 - abgeschlossen

Abkürzungen
eGk = elektronische 
Gesundheitskarte
GA = Gesundheitsamt
GU = Gemeinschafts-
unterkunft
IKK = Innungskranken-
kasse Südwest
KH = Krankenhaus
KS = Krankenschein
LB = Flüchtling = 
Leistungsberechtigter 
inkl. Familienangehörige
RV = Rahmenverein-
barung KK – Land
WS = Widerspruch
ZE = Zahlungsempfänger
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Die orange  hinterlegten Felder 
sind  Abläufe die bei beiden 
Varianten identisch sind.

Bemerkungen

Grundsätzlich können 
in den Abläufen nur 
die „Normal“fälle 
abgebildet werden 
,keine „Spezialfälle“. 

Die mBz in den xlsx-
Tabellen sind 
maßgeblich

1
Quartalsweiser Rechnungseingang über

Abrechnungsstellen
Rechnung in Papierform

Originalkrankenscheine mit PKS-Vermerk 
Personenbezogene Daten per Datenträger im CSV-Format 

7
50.03.03

Anweisung und Buchung der Rechnung in SAP/D3 mit 
MehrbereichsAO 

auf Leistung (L310301001 und L310301004) und Sachkonto 
55710001 (FiPo 75710046)

abrechnungsfähig/ nichtabrechnungsfähig ambulant 
Zahlung der Rechnung Abrechnungsstellen erfolgt über SAP. 

Eine Erfassung in open ist nicht möglich da zu aufwändig.

11
50.03.03

Prüfung „Fälle Ausnahmen der pauschalen Erstattung“*0
50.01. stellt Liste mit LB zur Verfügung (bekannte Fälle 

Dialyse, Bluter, CA, Dauererkrankte etc.)
Belege weiterleiten an 50.01.

2
Rechnungseingang

Zahn-/Arzt, Apotheke, Taxi (über 50.02.02)
Rechnung in Papierform

Originalkrankenscheine mit PKS-Vermerk

3
50.03.03

Sortierung der Belege 

v.1
Örtliche 

Zuständigkeit 
Belege 

Vollständig

5
50.03.03

Korrektur Rechnungsbetrag
Rechnung zurück an 

Rechnungssteller senden
v.3

erfasst 
Nein
30%

Nur Notfall- und 
Akutbehandlungen! 
Mediznische Notwendigkeit 
kann nicht geprüft werden!

Drittverschulden kann wegen 
fehlender Diagnose nicht 
geprüft werden.

10
50.03.3

Clearing von Fällen, Ablage Rechnungen

Ja 90%

Ja 70%

v.2
Akte vorhanden

6
50.03.03

Akte anlegen bzw. anfordern

Nein 10%

Ja 90%

4
50.03.03

LB in anderen Systemen (JuHi 
etc.) suchenNein

10%

v.4
Zahlung über 

SAP/D3

8
50.03.03

Anweisung und Buchung der Rechnung über open 
Erfassung/Zahlung Einzelrechnungen Nr. 2

Nein 20%Ja 80%

ENDE

Geschätzte mBz = Monatswert

Rezepte

9
50.03.3

Rezepte als „bezahlt“ abstempeln 
und in Umschlag sammeln in Akte.ja

Nein

Ausnahme 
pauschale 
Erstattung

ja

ENDE

nein



Die grau hinterlegten Felder sind 
Tätigkeiten die nicht von der 
Stadt Mainz durchgeführt 
werden.

Die lila  hinterlegten Felder sind  
Hinweise auf andere Abläufe die 
bei den Prozess ggf. eine Rolle 
spielen

Die grün hinterlegten Felder sind 
Tätigkeiten die durch die Stadt 
Mainz durchgeführt werden und 
für die eine mBz zu schätzen ist.

Prozessabläufe Krankenhilfe für Flüchtlinge < 15 Monate Aufenthalt
P5 b - Abrechnung amb. und stat. Krankenhilfe eGK § 264 Abs. 1 SGB V - abgeschlossen

Abkürzungen
eGk = elektronische 
Gesundheitskarte
GA = Gesundheitsamt
GU = Gemeinschafts-
unterkunft
IKK = Innungskranken-
kasse Südwest
KH = Krankenhaus
KS = Krankenschein
LB = Flüchtling = 
Leistungsberechtigter 
inkl. Familienangehörige
RV = Rahmenverein-
barung KK – Land
WS = Widerspruch
ZE = Zahlungsempfänger
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Die orange  hinterlegten Felder 
sind  Abläufe die bei beiden 
Varianten identisch sind.

Bemerkungen

Grundsätzlich können 
in den Abläufen nur 
die „Normal“fälle 
abgebildet werden 
,keine „Spezialfälle“. 

Die mBz in den xlsx-
Tabellen sind 
maßgeblich

P5b
§ 264 Abs. 1 SGB V „LB < 15 Monate“ - eGK § 10 RV

Prozess IKK Südwest

1
IKK Südwest

Zusendung quartalsweiser Abschlagsrechnung an 50.03.03  
(15.02., 15.05., 15.08., 15.11.).

2
50.03.03 

Anweisung Abschlagsrechnung an IKK
Buchung zunächst zu 100% zu Lasten „abr.fähige Flüchtlinge“ 

Produkt 310301 Asyl

14
50.03.03

Fertigstellung der Rechnung
Verrechnung monatliche Abschlagszahlung und Umbuchung in SAP auf 

neue Kontierungen 
Keine Erfassung der LB in open oder manuell.

Leistungen werden aktuell 
pauschal abgerechnet. 1 oder 5 
Besuche im Quartal = 1 Betrag)
Nicht pauschal abgerechnet 
werden Röntgen, Arznei, 
Impfungen etc.
Beides ist nicht im ärztl. Budget 
enthalten!

*örtl. Zuständigkeit: Teilweise 
ist falsche KK-Nummer 
angegeben 

*² Prüfung sachliche/inhaltliche 
Richtigkeit: Sofern ein Patient 
während der Dauer eines 
Quartals aus unserem 
Hilfebezug ausgeschieden ist 
und nach diesem Datum 
Leistungen erbracht wurden, 
muss dies der 50.01.01 
mitgeteilt werden, damit diese 
ggf. einen Erstattungsanspruch 
prüft bzw. geltend macht.

*³ Hinweis: Auch wenn der PKS 
aus der Abrechnung 
hervorgehen würde, müssten 
die Abrechnung mit der Liste 
EDV abgeglichen werden.

3
50.03.02 EDV

Erstellung einer xlsx-Liste der Betreuten §264 Abs. 1 SGB V (ALLE mit PKS 
170 und 171) bei Bedarf 
Zusendung an 50.03.03 

mBz P5b ist zu 
Vergleichen mit mBz  
P4 Abrechnung 
Krankenschein! 

11
IKK Abrechnung 

Alternative 3
Zusendung einer xlsx-

Liste mit 
erforderlichen 

Angaben
-IKK siehe 

Beispielabrechnung

12
50.03.03

Pivot erstellen für 
Umbuchungen etc.³

Prüfung örtliche 
Zuständigkeit*
Prüfung sachliche/
inhaltliche 
Richtigkeit*²
abrechenbar/nicht 
abrechenbar
Ambulant/stationär
Hochkostenfälle/
Dauererkrankte*²
Arzneimittel, 
Arztkosten, Heil-/
Hilfsmittel etc.
Mögliches 
Drittverschulden 
anhand Diagnose-
beschreibung

Etc.

13
50.03.03

Korrektur Rechnung, An-
schreiben IKK, Info SG 50.01.

10
50.03.03

Erstellung der xlsx-Abrechnungstabelle für Umbuchung 
(andere Liste als Nr. 12)

Rechnungs-
korrektur 

erforderlich

Nein

Ja

9
50.03.03 

Feststellung 
Drittverschulden/
Kostenerstattung

Weiterleitung 50.01.01/ 
50.02.02  

Drittverschulden

nein

Ja
Ca. 1%



Die grau hinterlegten Felder sind 
Tätigkeiten die nicht von der 
Stadt Mainz durchgeführt 
werden.

Die lila  hinterlegten Felder sind  
Hinweise auf andere Abläufe die 
bei den Prozess ggf. eine Rolle 
spielen

Die grün hinterlegten Felder sind 
Tätigkeiten die durch die Stadt 
Mainz durchgeführt werden und 
für die eine mBz zu schätzen ist.

Prozessabläufe Krankenhilfe für Flüchtlinge < 15 Monate Aufenthalt
P6 - Mehraufwand für Meldungen an IKK - abgeschlossen

Abkürzungen
eGk = elektronische 
Gesundheitskarte
GA = Gesundheitsamt
GU = Gemeinschafts-
unterkunft
IKK = Innungskranken-
kasse Südwest
KH = Krankenhaus
KS = Krankenschein
LB = Flüchtling = 
Leistungsberechtigter 
inkl. Familienangehörige
RV = Rahmenverein-
barung KK – Land
WS = Widerspruch
ZE = Zahlungsempfänger
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Die orange  hinterlegten Felder 
sind  Abläufe die bei beiden 
Varianten identisch sind.

Bemerkungen

Grundsätzlich können 
in den Abläufen nur 
die „Normal“fälle 
abgebildet werden 
,keine „Spezialfälle“. 

Die mBz in den xlsx-
Tabellen sind 
maßgeblich

4
SB 50.01 

§ 5 Abs. 1 und 2 RV
Anlage 3 RV – Abmeldung wegen 

Wegfall Leistungsberechtigung

Wechsel/Beendigung 

Zuständigkeit Stadt Mainz

Eintritt Versicherungspflicht
Sofortige Info der IKK

Häufigkeit: 1.000

1
SB 50.01 

§ 5 Abs. 1 und 2 RV
Anlage 4 RV - Veränderungsmeldung 

wegen
Namen

Adresse

Geburtsdatum
Häufigkeit: 2.000

8
SB 50.01 

§ 6 Abs. 2 Meldung bei Verlust 
einer Karte

Sofortige Info IKK
Häufigkeit: 100

12
SB 50.01 

§ 6 Abs. 2 Meldung bei 
Defekt einer Karte 

Einzug erforderlich!
Defekte Karte per Post an IKK 

senden
Häufigkeit: 100

5
IKK 

Sperrung der Karte erforderlich

6a
SB 50.01. neu: Übernahme durch 

IKK
Anforderung der Karte und 

Befreiungsausweis von LB mit 
einmaligem Schreiben

Einzug 
möglich

7
SB 50.01. - entfällt, siehe 6a
Kopie Akte, Zusendung eGK, 

Befreiungsausweis und 
Formular an IKK per Post

Häufigkeit: 500

Ja 

11
IKK

Ausstellung eines KS für die 
Übergangszeit 

Nein

9
IKK 

Sperrung der Karte erforderlich

10
IKK

Ausstellung Ersatz-eGK – Dauer 
14 Tage!!! § 6 Abs. 1 RV

Zusendung ohne/mit 
Befreiungsausweis an LB

2
IKK

Ausstellung Ersatz-eGK – Dauer 14 Tage!!! 
§ 6 Abs. 1 RV

Zusendung ohne/mit Befreiungsausweis an 
LB

3
IKK

Ausstellung KS für Übergangszeit?

Mehraufwendungen – nur eGK

Ende

14
IKK

Ausstellung eGk – Dauer 14 Tage!!! § 6 Abs. 1 RV

13
SB 50.01 

§ 5 Abs. 1 und 2 RV
Anlage 2 RV -Anmeldung mit gleichzeitiger Befristung wegen

Ablauf AG/Duldung (Befristung 6 Monate, neuer Ausweis Bürgeramt)
Ausfüllen der Anmeldung IKK Anlage 2 mit  Lichtbild,

an IKK senden per Mail, Erfassung der Daten in open, inkl. Merkmal für eGK. Es 
wird hierbei davon ausgegangen, dass neues Lichtbild und Abgleich Fotos mit 

Person nicht erneut erforderlich ist.
Häufigkeit: 2.000

LB benötigt Versorgung 
vor Erhalt eGK

15
IKK § 6 Abs. 1 RV

Erstellung/Aushändigung Abrechnungsschein.

Ja

Nein

Weiter siehe Prozess 1b

6b
SB 50.01.

2. Anschreiben, u.U. 
Zwangsgeld festsetzen, SAP-

AO fertigen, u.U. 
Vollstreckungsbeamten 

einschalten
Häufigkeit: 500

6c
IKK

Info IKK über 
nicht 

zugesendete 
eGK


